RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 109 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

RzF - 109 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Mannheim, Urteil vom 05.12.1984 - 7 S 2514/84

Leitsatze

Die obere Flurbereinigungsbehdrde handelt ermessensfehlerhaft, wenn sie 6kologische
1 . und landschaftspflegerische Aspekte bei der Einleitung eines in dieser Hinsicht
problematischen Verfahrens vollig aulBer acht |aBt und sich ausschlieRlich an den
6konomischen Interessen der Teilnehmer orientiert. Auf einen insoweit in Betracht
kommenden Ermessensfehlgebrauch kénnte sich ein Teilnehmer auch berufen, obwohl er
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes nicht zu seinen eigenen machen kann.

Anmerkung

Die Griinde sind auszugsweise abgedruckt unter RzF - 26 - zu § 4 FlurbG.

Ausgabe: 17.01.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 109 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG
	Leitsätze
	Anmerkung


